
Die Regelung deutscher Ansprüche gegen Ungarn aus Anleihen
und Aktien.

Von Reg.-Assessor Dr .

I.

Grundzüge der Regelung.
A:  Das  Abkommen  vom 19 .  12 .  1940:

Die  Regelung der  i n  deutschem Eigentum befind-
lichen ungarischen Wertpapiere auf  Grund der
deutsch-ungarischen Vereinbarung vom 19 .  12 .
1940 i s t  berei ts  zu  Zif fer  I I  de r  Ausführungen
über d ie  „devisenrechtliehe Regelung von Anleihen
österreich-ungarischer Nachfolgestaaten“ (vgl. Dev-
Ardi. 1941,  Sp.  233) kurz erwähnt worden. Durch
das Dezemberabkommen ist:

1. fiir eine Anzahl von Anleihen, soweit sich die
Stücke am I .  12.  1940 im Eigentume dev-isen-
rechtlicher Inläncler befunden haben,  e ine
Barablösung durch Bereitstellung eines Pau-
schalahlösungshetrages vereinbart werden.
Hierunter fa l len :

a) die auf sfrs. lautenden ungarischen Staats-
kassenscheine von  1929;

h) die auf Mark lautenden ungarischen Staats-
kassenscheine;

c)  d i e  auf  Kronen lautenden Staats— oder
staatlid1 garant ier ten Vorweltkriegsau—
leihen;

d )  d ie  auf  Kronen  lau tenden ,  durch Pfand-
briefe verkörperten Vorweltkriegsver-
pfiichtungen ungarischer Kreditinsti tute;

e)  d ie  auf Kronen lautenden Anleihen unga-
rischer Gemeinden .

Die einzelnen Ablösungssäge sind verschie-
den hoch. Für d ie  Staatskassenscheine von
1929  als Nachkriegs-Founding-Anleihe wird
z. B. ein wesentlich höherer Ahlösungsbetrag
gezahlt werden als für  die zu h) bis e) genann-
ten Mark- oder  Kronenanleihen.

2. für  die 41/2°/0 Budapester Stad‘tanleihe von
1914,  soweit  sich d ie  Stücke am 10. Mai 1940
im  Eigentums devisenrechtlicher Inländer be -
funden haben, zunächst für da s  Jahr 1941 ein
den Interessen der  deutschen Gläubiger ge-
recht werdender Bedienungssat; festgelegt
werden. '

W. Goedecke ,  Berlin.

Zur  Durchführung des Abkommens vom 19. 12.
1940 i s t  auf Grund von  5 51 DevG.  am 3 .  März
1941 ein  Devisenaufruf  des  Reichshankdirelrto—
rium5 (DRA. Nr .  61  vom 13 .  März  1941;  DevArch..‚
Sp .  269) ergangen,  auf Grund dessen b i s  zum
15. April 1941 sämtliche der  getroffenen Regelung
unter l iegenden Wer tpap ie re  bei  e ine r  Devisenba_nk
eingeliefert werden mußten. (Für das Protektorat
Böhmen und Mähren gilt die Kundmachung 139
des  Finanzministers  (64) vom 7 .  April 1941 -—-
Samml .  der Geseße und Verordnungen des  Protek-
tora t s  Böhmen und Mähren ,  Nr .  139  «——, i n  Verhin«
dung mi t  de r  Verfügung de r  Nat ionalbank fiir Böh-
men und Mähren in  P rag  _vom 1 .  Apr i l  1941;  Dev-
Arch., Sp. 429.) In  der Bekanntmachung des
Reichswirtschaftsministers vom 3. März 1941

v(DRA.  Nr .  61  vom 13. März  1941) i s t  ausdrücklich
da rau f  hingewiesen werden,  daß  die Ausschüttung
de r  durch das Abkommen vom 19. 12 .  1940 verein-
barten Zins- oder Ahliisungsbeträge von dem Ah«
schlusse eines  besonderen  Transferablcommens ah-
hängig sei und nur  im Rahmen der  auf Grund die-
ses Abkommens zur  Verfügung stehenden Mittel
erfolgen könne.  Dieses besonderen  Hinweises  he -
durf te  e s  mi t  Rücksicht au f  d ie  ungarischerseits
mit Wirkung vom 1. 11. 1940 ab erfolgte Einstel-
lung des  Transfers  fü r  den Anleihedienst  der  in
Form von Schuldverschreibungen aufgenommenen
Auslandskredite.

B:  Die  T rans fe rve re inha rung  vom
10 .  Apr i l  1941 .

Die  deutsche Regierung ha t  sich i n  der  deutsch-
uugarischen Transfervereinbarung am 10. 4. 1941
grundsät;lich damit einverstanden erklärt ,  gewisse
eingefrorene ungarische Kapi ta l forderungen  zu
transferieren. um aus diesen Forderungen transfer-
mäßig die Befriedigung de r  deutschen Anleihe-
anspriiche zu ermöglidwn. Die Durchführung des
Transfers  erfolgt über  ein au f  Reichsmark lau ten-
des  Konto  der  ungarischen Nat ionalbank be i  der
Deutschen Ver—rechnungskasse mi t  de r  Bezeichnung
.„Ahwiclclungskonto fiir Finanzzahlungen“. Die
Ausschüttung der  durch das  Abkommen vom 19. 12 .
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1940 vereinbarten Zins- und Ablösungsbeträge an
die deutschen Gläubiger kann naturgemäß auch
jet5t nicht sofort ,  sondern e rs t  dann erfolgen, wenn
auf dem „Ahwicklungskonto“ nach Eingang der
Zahlungen seitens deutscher Schuldner ungarischer
Kapitalgläubiger genügend Guthaben zugunsten
der  Ungarischen Nationalbank zur  Verfügung
stehen. Auch wird eine gleichzeitige Ablösung aller
Anleihen nicht durchgeführt werden können;  viel-
mehr werden nach Eingang entsprechender Bc«
träge,  um wenigstens einen Teil  de r  deutschen
Gläubiger so  schnell wie möglich in den  Besig ihres
Ablösungs-  ode r  Z insbe t r ages  kommen zu  l a s sen .
die einzelnen Anleihegruppen in  einer  best immten
Reihenfolge abgelöst werden.

II.

Ungarische Kriegsanleihen.
Eine  Aufwertung ungarischer Kriegsanleihen war

im @ 8 des ungarischen Gesetzesartik‘els XII vom
Jahre  1928 für  den  Zeitpunkt i n  Aussicht genom-
men,  i n  dem die  ungarischen Verpflichtungen aus
dem Vertrage von Trianon erlöschen würden.  Nach
einer  Erklärung des ungarischen Finanzministers
vom 22. 10. 19410 beabsichtigt die ungarische Regie-
rung, nachdem de r  Ver t rag  von Trianon de  facto
nicht mehr  als bestehend angeseheri werden  kann,
dieses Aufwertungsv*ersprecheu vom Jahre 1928
für  den  nostrifizierten Altbesi‘g nunmehr zu er—
füllen.

Die  ungarische Regierung ha t  daraufhin am
26. Februar  1941 zunächst e ine Bekanntmachung
erlassen, derzufolge ungarische Gläubiger von
ungarischen Kriegsanleihen bei  Vermeidung des
Verlustes etwaiger Ansprüche verpflichtet sind,
ihre nostrifizierten, d. h.. von der ungarischen Re-
gierung als Schuld anerkannten und in den  Jahren
1921—1924 entsprechend abgestempelten Stücke
bei  best immten Stellen zu  deponieren.

Da  auch die ungarischen Gläubiger deutscher
Kriegsauleihen an der deutschen Aufwertung in
vollem Umfange teilgenommen haben, ha t  sich die
ungarische Regierung entsprechend dem im Völker-
rechte geltenden Grundsat5e der  materiel len Rezi-
prozität  auch mit  der Aufwertung der  im deutschen
Besil3e befindlichen nostrifizierten Stücke unga
fischer Kriegsanleihen grundsäglich einverstanden
erklärt .

In welchem Umfange und in welcher 1Weise  eine
Aufwer tung s t a t t f inden  wird ,  und ob  insbesondere
an  de r  Aufwertung sämtl iche devisenrechtl ich in-
ländischen Stückeinhaber teilnehmen werden,  steht
noch nicht f e s t ;  eine Entscheidung dariiber wird
ers t  i n  e in igen  Mona ten  e r fo lgen  und  mi tge te i l t
werden.

Zur  Vorbereitung der  Aufwertung ist d ie  6. Be-
kanntmachung über die Verwahrung ausländischer
Wertpapie re  vom 7 .  4 .1941  [vgl .  DevArch. 1941 ,
Sp.  383) ergangen, auf Grund deren  nostrifizierte
Stücke (einschließlich Zins- und Erneuerungs-
scheinen) de r  im einzelnen genannten ungarischen
Kriegsanleihen, die sich im Eigentume von devisen-
rechtlichen Inländern (5 5.  Ab 1 ,  DevG.) befinden..
bis zum 30. juni 1941 (die ursprüngliche Frist bis
zum 15. Mai 1941 ist  verlängert werden)  in das
Depot  bei  e iner  Devisenbank einzulegen sind. Die
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Depotpflichtanordnung war erforderlich, da '  die
ungarischen Kriegsanieihen zur: Einiegung in ein
Depot  bisher noch nicht aufgerufen waren und die
bei  Inkrafttreten der 7 .  Durchführungsverordnung
zum Devisengeseg vom 19 .11 .1936  {betreffend
Depotzwang und Auslieferungsverbot) bereits im
Depot  befindlichen ungarischen Kriegsanleihestiidce
auf Grund des Runderiasses des RWM. in  Devisen-
angelegenheiten Nr. 177/36  USt.  (zu A, Ziff. 4,
DevArch . ‚3p .1444)  genehmigungsfrei wieder aus-
geliefert werden konnten Zur Vereinfachung der
Durchführung der  Depotpflichtanordnnng genügt
es, wenn die im Depot bei einer ausländisd1en —
ausgenommen ungarischen —— Bank befindlichen
Kriegsanleihestiiclre in das  Depot  einer Devisen—
bank be i  einer ausländischen Bank eingelegt wer-
den. Auch legteres ist in den Fällen nicht erforder-
lich‚ i n  denen die Stücke im Depot be i  einer unga—
rischen Ba=nk liegen. In diesen Fällen gilt die
Verpflichtung _zur Depoteinlegung bereits als er-
füllt, wenn die Eigentümer ihre Stücke unter An-
gabe der  derzeitigen Bepotstelie bei einer deut-
schen Devisenhank anmelden.

HI.
Verhältnis der zwischenstaatliéren Anleiheregelung
zu in der  Ostnsiark schwebenden Kuratelverfahren

Auf Grund der Vorschriften des österreidnisd1en
Kuratorengesetgges vom 24. April 1874; kann bei  Ge-
fährdung de r  Rechte von Anleihegiäubigern wegen
Mangels einer gemeinsamen Vertretung durch das
Kuratelgericht ein Ku'rator eingesegt werden. Von
dieser Möglichkeit ist in  Österreich insbesondere
bei den Anleihen besonders häufig Gebrauti1 ge-
macht worden, die auf Grund der  Verträge von St.
Germain und Trianon von den Nachfolgestaaten zu
übernehmen waren. Die  zwischenstaatlirhen Ver-
einbarungen über die Regelung der deutschen An-
leiheanspriiche und  die daraufhin auf Grund von
@ 51 DevG. ergehenden devisenrechtlichen Abliefe-
rungsancrdnungen des Reichshankdirektoriums er-
fassen grundsäglich den gesamten deutschen de-
viseninländischen Besi‘ß. Falls ausnahmsweise für
eine bestimmte Gruppe von Wertpapierinhabern
eine besondere Regelung erforderlich ist, wird diese
in der  zwischenstaatlichen Vereinbarung getroffen.
Auch die ostrnärkischen Gläubiger, für deren Ver—
tretung ein Kurator eingeseät worden ist, sind auf
Grund einer zwischenstaatlichen Regeiung nach den
Devisenbestimmungen zur Ablieferung ihrer Wert—
papiere verpflichtet. Während die zwisd1enstaat-
lid-ren Vereinbarungen zunächst das Sd1uldverhält-
nis zwischen Anleiheschuldner und -gläubiger un-
berührt lassen und erst dureh die Devisenhestim-
mungen ein Zwang zum Ahauhlnß bestimmter Ver-
träge (z. B .  zur vorzeitigen Einlösung ———— Verkauf)
ausgeübt wird. verhandelt de r  Kurator mit dem
Anleiheschuidner als Vertreter der Gläubiger mit
für diese unmittelbar bindender Wirkung. Der
Kurator  seinerseits kann jedoch von den zwisdren-
staatlichen Vereinbarungen abweid1ennie Al)-
machungen spätestens von dem Zeitpunkte an nidit
mehr  sohließen. von dem diese ihre unter Straf-
schut; stehenden devisenreéhtlichen Verpflichtungen
zu erfüllen haben. Sofern nicht ausnahmsweise
dringende Gründe für seine: Fortsegung sprechen,
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verliert daher ein Kurateiverfahren mit Abschluß
und Durchführung einer zwischenstaatlichen Rege-
lung seine weitere Berechtigung und Notwendig-
keit. Es  wird deshalb zweckmäßigerweise von Amts
wegen oder auf Antrag eingestellt (sofern man
nicht bereits der Ansicht ist, daß ein auf Grund
landesgeseglicher Vorschrift eingeleitetes Verfahren
immer nur. einen Teil der devisenrechtiich inlän-
dischen Gläubiger erfaßt und daher nach Eingliede-
rung der Ostmark ohnehin zweclsios ist). In diesem
Sinne hat  insbesondere das Landgericht Wien als

:Kuratelgericht wiederhoit zutreffend entsehiedeh
“(vgl. z. B .  den Beschluß vom 19. 7. 1940
(7 No. III/18 26).

IV.
Künftiger Dividendentransfer fiir ungarische
' Aktien.
Anläßlich der Regelung der deutschen Anleihe-

anspriiche gegen Ungarn ist auch die Frage des
Dividendentransfers für in deutschem Eigentums
befindliche ungarische Aktien, der seit dem 1.  Ok-
tober 1940 eingestelit ist, behandelt werden. Aus

dev_isenwirtsdraftliehen Gründen beabsichtigt die
Ungarische Nationaihank, Dividenden auf unga-
rische 'Aktien künftig nur nad1 bestimmten Län-
dern, insbesondere nach denen, mit denen ein
gegenseitiger. Verred1nungsverkehr besteht, oder
denen gegenüber Ungarn im Außenhandei aktiv ist,
zu transferieren {vgl- auch DevArcb. 1941 ,  Sp.

- 405 ff.). Um den Transfer von Dividenden auf den

in diesen Ländern hefindliehen Aktienhesitg, zu be-
schränken und eine Einlösung der Dividenden-
scheine von  in  anderen  Ländern ansässigen Personen
über die zum Transfer zugelassenen Länder zu ver—
hindern, soll eine Nationalisierung der ungarischen
Aktien erfolgen. Die deutsche Regierung hat sich
mit einer solchen Kenntiichmachung, die durch An-
bei-tung einer Bescheinigung über die. erfolgte Au-
e‘rkenuung der Transferherechtigung geschehen
wird, einverstanden erklärt.

Die  „Bekanntmachung der  ungarischen Kassa  der
Auslandskredite an die Besißer von Aktien unga-
rischer Gesellschaften“ im Deutschen Reichs— und
Preußischen Staatsanzeiger Nr. 129 vom 6. ‚Toni
1941 (vgl. Spalte 563  dieser Folge) regelt
die Einzelheiten. Danach kommen für die
Kenntlichmachuug, für die eine Frist bis zum
31. Juli 1941 geset5t ist, ungarische Aktien im Eigen-
tume von Aktionären mit dem Wohnsit5e innerhalb
des Deutschen Reiches nach dem Stande vom
10 .  Mai  1940  (d. h .  einschließiicb Ostmark,  Reichs—
gau Sudetenlancl, Memeiland‚ eingegliederte Ost-
gehiete und Danzig), sowie in den Gebieten von
Eupen, Malmcdy, Moresnet, Elsaß, Lothringen,
Luxemburg und den unter deutscher Verwaltung
stehenden Gebieten der Südsteiermark, Kärntens
und der Krain in Betracht. Nach erfolgter Kennt-
lichmachung werden die rückständigen und künftig
fällig werdenden Dividendeubeträge in  vollem Um-
fange_ von der ungarischen Kassa der Auslands-
kredite transferiert werden. '
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